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2. Gültigkeitsdauer,
3. Ausstellungsort und -datum,
4. Art des Aufenthaltstitels oder Aufenthaltsrechts,
5. Ausstellungsbehörde,
6. Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatzpapiers,
7. Anmerkungen,
8. Lichtbild.
3 Auf dem Vordruckmuster ist kenntlich zu machen, dass es sich um eine
Ausstellung im Ausnahmefall handelt.

(2) Vordrucke nach Absatz 1 Satz 1 enthalten eine Zone für das automati-
sche Lesen mit folgenden Angaben:
1. Name und Vornamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geschlecht,
4. Staatsangehörigkeit,
5. Art des Aufenthaltstitels,
6. Seriennummer des Vordrucks,
7. ausstellender Staat,
8. Gültigkeitsdauer,
9. Prüfziffern,
10. Leerstellen.

(3) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das automatische Lesen
nach Absatz 2 enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben
speichern, übermitteln und nutzen.

(4) 1 Das Vordruckmuster für den Ausweisersatz enthält eine Seriennummer
und eine Zone für das automatische Lesen. 2 In dem Vordruckmuster können
neben der Bezeichnung von Ausstellungsbehörde, Ausstellungsort und -da-
tum, Gültigkeitszeitraum oder -dauer, Name und Vornamen des Inhabers,
Aufenthaltsstatus sowie Nebenbestimmungen folgende Angaben über die
Person des Inhabers vorgesehen sein:
1. Geburtsdatum und Geburtsort,
2. Staatsangehörigkeit,
3. Geschlecht,
4. Größe,
5. Farbe der Augen,
6. Anschrift,
7. Lichtbild,
8. eigenhändige Unterschrift,
9. zwei Fingerabdrücke,
10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den Angaben des Ausländers beru-

hen.
3 Sofern Fingerabdrücke nach Satz 2 Nummer 9 erfasst werden, müssen diese
in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form auf einem elektronischen

Aufenthaltsgesetz § 78a AufenthG 6
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Speicher- und Verarbeitungsmedium in den Ausweisersatz eingebracht wer-
den. 4 Das Gleiche gilt, sofern Lichtbilder in elektronischer Form eingebracht
werden. 5 Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 6 § 78 Absatz 1 Satz 4
bleibt unberührt.

(5) 1 Die Bescheinigungen nach § 60a Absatz 4 und § 81 Absatz 5 werden
nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das eine Seriennummer ent-
hält und mit einer Zone für das automatische Lesen versehen sein kann. 2 Die
Bescheinigung darf im Übrigen nur die in Absatz 4 bezeichneten Daten
enthalten sowie den Hinweis, dass der Ausländer mit ihr nicht der Passpflicht
genügt. 3 Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt. (1) 1 Über den Aufenthalt von
Ausländern wird auf der Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Umstän-
de und zugänglichen Erkenntnisse entschieden. 2 Über das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7 entscheidet die Ausländerbehörde
auf der Grundlage der ihr vorliegenden und im Bundesgebiet zugänglichen
Erkenntnisse und, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden
des Bundes außerhalb des Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse.

(2) Beantragt ein Ausländer, gegen den wegen des Verdachts einer Straftat
oder einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird, die Erteilung oder Verlänge-
rung eines Aufenthaltstitels, ist die Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis
zum Abschluss des Verfahrens, im Falle einer gerichtlichen Entscheidung bis
zu deren Rechtskraft auszusetzen, es sei denn, über den Aufenthaltstitel kann
ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens entschieden werden.

§ 80 Handlungsfähigkeit. (1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshand-
lungen nach diesem Gesetz ist ein Ausländer, der volljährig ist, sofern er nicht
nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschäftsunfähig oder in dieser
Angelegenheit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen
wäre.

(2) 1 Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjährigen steht seiner
Zurückweisung und Zurückschiebung nicht entgegen. 2 Das Gleiche gilt für
die Androhung und Durchführung der Abschiebung in den Herkunftsstaat,
wenn sich sein gesetzlicher Vertreter nicht im Bundesgebiet aufhält oder
dessen Aufenthaltsort im Bundesgebiet unbekannt ist.

(3) 1 Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder
volljährig anzusehen ist. 2 Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche
Handlungsfähigkeit eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen
Ausländers bleiben davon unberührt.

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der minderjährig ist, und
sonstige Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter den Ausländer im
Bundesgebiet betreuen, sind verpflichtet, für den Ausländer die erforderlichen
Anträge auf Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels und auf Ertei-
lung und Verlängerung des Passes, des Passersatzes und des Ausweisersatzes zu
stellen.

6 AufenthG §§ 79, 80 Aufenthaltsgesetz
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§ 81 Beantragung des Aufenthaltstitels. (1) Ein Aufenthaltstitel wird
einem Ausländer nur auf seinen Antrag erteilt, soweit nichts anderes bestimmt
ist.

(2) 1 Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach
§ 99 Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise eingeholt werden kann, ist unverzüglich
nach der Einreise oder innerhalb der in der Rechtsverordnung bestimmten
Frist zu beantragen. 2 Für ein im Bundesgebiet geborenes Kind, dem nicht
von Amts wegen ein Aufenthaltstitel zu erteilen ist, ist der Antrag innerhalb
von sechs Monaten nach der Geburt zu stellen.

(3) 1 Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält,
ohne einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels,
gilt sein Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt.
2 Wird der Antrag verspätet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der Antragstellung
bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde die Abschiebung als ausgesetzt.

(4) 1 Beantragt ein Ausländer vor Ablauf seines Aufenthaltstitels dessen Ver-
längerung oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige
Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Aus-
länderbehörde als fortbestehend. 2 Dies gilt nicht für ein Visum nach § 6
Absatz 1. 3 Wurde der Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufent-
haltstitels verspätet gestellt, kann die Ausländerbehörde zur Vermeidung einer
unbilligen Härte die Fortgeltungswirkung anordnen.

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wirkung seiner An-
tragstellung (Fiktionsbescheinigung) auszustellen.

(6) Wenn der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Famili-
ennachzug zu einem Inhaber einer ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-Karte
gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung einer ICT-Karte oder einer Mobi-
ler-ICT-Karte gestellt wird, so wird über den Antrag auf Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs gleichzeitig mit dem
Antrag auf Erteilung einer ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-Karte ent-
schieden.

§ 82 Mitwirkung des Ausländers. (1) 1 Der Ausländer ist verpflichtet,
seine Belange und für ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig
oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich gel-
tend zu machen und die erforderlichen Nachweise über seine persönlichen
Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen und Erlaubnisse sowie
sonstige erforderliche Nachweise, die er erbringen kann, unverzüglich bei-
zubringen. 2 Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist
setzen. 3 Sie setzt ihm eine solche Frist, wenn sie die Bearbeitung eines
Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels wegen fehlender oder unvoll-
ständiger Angaben aussetzt, und benennt dabei die nachzuholenden Angaben.
4 Nach Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände und beigebrachte Nach-
weise können unberücksichtigt bleiben. 5 Der Ausländer, der eine ICT-Karte
nach § 19b beantragt hat, ist verpflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde
jede Änderung mitzuteilen, die während des Antragsverfahrens eintritt und
die Auswirkungen auf die Voraussetzungen der Erteilung der ICT-Karte hat.

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entsprechende Anwendung.
(3) 1 Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Absatz 1 sowie seine

wesentlichen Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere die

Aufenthaltsgesetz §§ 81, 82 AufenthG 6
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Verpflichtungen aus den §§ 44a, 48, 49 und 81 und die Möglichkeit der
Antragstellung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 hingewiesen werden. 2 Im Falle der
Fristsetzung ist er auf die Folgen der Fristversäumung hinzuweisen.

(4) 1 Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach
diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen
Gesetzen erforderlich ist, kann angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der
zuständigen Behörde sowie den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich er-
scheint sowie eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit
durchgeführt wird. 2 Kommt der Ausländer einer Anordnung nach Satz 1
nicht nach, kann sie zwangsweise durchgesetzt werden. 3 § 40 Abs. 1 und 2,
die §§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bundespolizeigesetzes finden entspre-
chende Anwendung.

(5) 1 Der Ausländer, für den nach diesem Gesetz, dem Asylgesetz1) oder
den zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen ein Doku-
ment ausgestellt werden soll, hat auf Verlangen
1. ein aktuelles Lichtbild nach Maßgabe einer nach § 99 Abs. 1 Nr. 13 und

13a erlassenen Rechtsverordnung vorzulegen oder bei der Aufnahme eines
solchen Lichtbildes mitzuwirken und

2. bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke nach Maßgabe einer nach § 99
Absatz 1 Nummer 13 und 13a erlassenen Rechtsverordnung mitzuwirken.

2 Das Lichtbild und die Fingerabdrücke dürfen in Dokumente nach Satz 1
eingebracht und von den zuständigen Behörden zur Sicherung und einer
späteren Feststellung der Identität verarbeitet und genutzt werden.

(6) 1 Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18
oder 18a oder im Besitz einer Blauen Karte EU oder einer ICT-Karte sind,
sind verpflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde mitzuteilen, wenn die
Beschäftigung, für die der Aufenthaltstitel erteilt wurde, vorzeitig beendet
wird. 2 Dies gilt nicht, wenn der Ausländer eine Beschäftigung aufnehmen
darf, ohne einer Erlaubnis zu bedürfen, die nur mit einer Zustimmung nach
§ 39 Absatz 2 erteilt werden kann. 3 Der Ausländer ist bei Erteilung des
Aufenthaltstitels über seine Verpflichtung nach Satz 1 zu unterrichten.

§ 83 Beschränkung der Anfechtbarkeit. (1) 1 Die Versagung eines natio-
nalen Visums und eines Passersatzes an der Grenze sind unanfechtbar. 2 Der
Ausländer wird bei der Versagung eines nationalen Visums und eines Pass-
ersatzes an der Grenze auf die Möglichkeit einer Antragstellung bei der
zuständigen Auslandsvertretung hingewiesen.

(2) Gegen die Versagung der Aussetzung der Abschiebung findet kein
Widerspruch statt.

(3) Gegen die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthalts-
verbots durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge findet kein
Widerspruch statt.

§ 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage. (1) 1 Widerspruch und
Klage gegen

6 AufenthG §§ 83, 84 Aufenthaltsgesetz
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1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Verlängerung des Auf-
enthaltstitels,

1a. Maßnahmen nach § 49,
2. die Auflage nach § 61 Absatz 1e, in einer Ausreiseeinrichtung Wohnung

zu nehmen,
3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung, die die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit betrifft,
4. den Widerruf des Aufenthaltstitels des Ausländers nach § 52 Abs. 1 Satz 1

Nr. 4 in den Fällen des § 75 Absatz 2 Satz 1 des Asylgesetzes1),
5. den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung von Forschungs-

einrichtungen für den Abschluss von Aufnahmevereinbarungen nach
§ 20,

6. die Ausreiseuntersagung nach § 46 Absatz 2 Satz 1,
7. die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11,
8. die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 6

sowie
9. die Feststellung nach § 85a Absatz 1 Satz 2.2)

haben keine aufschiebende Wirkung. 2 Die Klage gegen die Anordnung eines
Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7 hat keine aufschiebende
Wirkung.

(2) 1 Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer aufschiebenden Wir-
kung die Wirksamkeit der Ausweisung und eines sonstigen Verwaltungsaktes,
der die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, unberührt. 2 Für Zwecke
der Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel
als fortbestehend, solange die Frist zur Erhebung des Widerspruchs oder der
Klage noch nicht abgelaufen ist, während eines gerichtlichen Verfahrens über
einen zulässigen Antrag auf Anordnung oder Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung oder solange der eingelegte Rechtsbehelf aufschiebende
Wirkung hat. 3 Eine Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts tritt
nicht ein, wenn der Verwaltungsakt durch eine behördliche oder unanfecht-
bare gerichtliche Entscheidung aufgehoben wird.

§ 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten. Unterbrechungen der Recht-
mäßigkeit des Aufenthalts bis zu einem Jahr können außer Betracht bleiben.

§ 85a Verfahren bei konkreten Anhaltspunkten einer missbräuchli-
chen Anerkennung der Vaterschaft. (1) 1 Wird der Ausländerbehörde von
einer beurkundenden Behörde oder einer Urkundsperson mitgeteilt, dass
konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Anerkennung der Vater-
schaft im Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beste-
hen, prüft die Ausländerbehörde, ob eine solche vorliegt. 2 Ergibt die Prü-
fung, dass die Anerkennung der Vaterschaft missbräuchlich ist, stellt die Aus-
länderbehörde dies durch schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsakt
fest. 3 Ergibt die Prüfung, dass die Anerkennung der Vaterschaft nicht miss-
bräuchlich ist, stellt die Ausländerbehörde das Verfahren ein.

Aufenthaltsgesetz §§ 85, 85a AufenthG 6
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(2) 1 Eine missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft wird regelmäßig
vermutet, wenn
1. der Anerkennende erklärt, dass seine Anerkennung gezielt gerade einem

Zweck im Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
dient,

2. die Mutter erklärt, dass ihre Zustimmung gezielt gerade einem Zweck im
Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dient,

3. der Anerkennende bereits mehrfach die Vaterschaft von Kindern verschie-
dener ausländischer Mütter anerkannt hat und jeweils die rechtlichen Vo-
raussetzungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des
Kindes oder der Mutter durch die Anerkennung geschaffen hat, auch wenn
das Kind durch die Anerkennung die deutsche Staatsangehörigkeit erwor-
ben hat,

4. dem Anerkennenden oder der Mutter ein Vermögensvorteil für die An-
erkennung der Vaterschaft oder die Zustimmung hierzu gewährt oder ver-
sprochen worden ist

und die Erlangung der rechtlichen Voraussetzungen für die erlaubte Einreise
oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes, des Anerkennenden oder der
Mutter ohne die Anerkennung der Vaterschaft und die Zustimmung hierzu
nicht zu erwarten ist. 2 Dies gilt auch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen
für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes durch den
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes nach § 4 Absatz 1 oder
Absatz 3 Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes1) geschaffen werden sollen.

(3) 1 Ist die Feststellung nach Absatz 1 Satz 2 unanfechtbar, gibt die Aus-
länderbehörde der beurkundenden Behörde oder der Urkundsperson und
dem Standesamt eine beglaubigte Abschrift mit einem Vermerk über den
Eintritt der Unanfechtbarkeit zur Kenntnis. 2 Stellt die Behörde das Verfahren
ein, teilt sie dies der beurkundenden Behörde oder der Urkundsperson, den
Beteiligten und dem Standesamt schriftlich oder elektronisch mit.

(4) Im Ausland sind für die Maßnahmen und Feststellungen nach den
Absätzen 1 und 3 die deutschen Auslandsvertretungen zuständig.

Abschnitt 4. Datenschutz

§ 86 Erhebung personenbezogener Daten. 1 Die mit der Ausführung
dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zweck der Ausführung dieses
Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen per-
sonenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach
diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen
Gesetzen erforderlich ist. 2 Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdaten-
schutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der
Länder dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfül-
lung erforderlich ist.

§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden. (1) Öffentliche Stellen
mit Ausnahme von Schulen sowie Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
haben ihnen bekannt gewordene Umstände den in § 86 Satz 1 genannten

6 AufenthG §§ 86, 87 Aufenthaltsgesetz

1)Nr. 27.
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Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort genannten Zwecke
erforderlich ist.

(2) 1 Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 haben unverzüglich die
zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie im Zusammenhang
mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von
1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthalts-

titel besitzt und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,
2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung,
2a. der Inanspruchnahme oder Beantragung von Sozialleistungen durch einen

Ausländer, für sich selbst, seine Familienangehörigen oder für sonstige
Haushaltsangehörige in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2
oder Satz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch1) oder in den Fällen des
§ 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 oder 4, Satz 3, 6 oder 7 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch2) oder

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund;
in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz
strafbarer Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Poli-
zeibehörde unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten
Maßnahmen in Betracht kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüg-
lich die Ausländerbehörde. 2 Öffentliche Stellen sollen unverzüglich die zu-
ständige Ausländerbehörde unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit
der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von einer besonderen Inte-
grationsbedürftigkeit im Sinne einer nach § 43 Abs. 4 erlassenen Rechtsver-
ordnung. 3 Die Auslandsvertretungen übermitteln der zuständigen Ausländer-
behörde personenbezogene Daten eines Ausländers, die geeignet sind, dessen
Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn sie davon Kenntnis
erlangen, dass die Daten für die Durchsetzung der vollziehbaren Ausreise-
pflicht gegenüber dem Ausländer gegenwärtig von Bedeutung sein können.

(3) 1 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration ist nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen diesem
Personenkreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die
Erfüllung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. 2 Die Landesregierun-
gen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Ausländerbeauftragte
des Landes und Ausländerbeauftragte von Gemeinden nach den Absätzen 1
und 2 zu Mitteilungen über einen Ausländer, der sich rechtmäßig in dem
Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich bis zum Erlass eines die Recht-
mäßigkeit des Aufenthalts beendenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort auf-
gehalten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet sind.

(4) 1 Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines Buß-
geldverfahrens zuständigen Stellen haben die zuständige Ausländerbehörde
unverzüglich über die Einleitung des Strafverfahrens sowie die Erledigung des
Straf- oder Bußgeldverfahrens bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei
der für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen
Verwaltungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unter-
richten. 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung eines Auslieferungsver-
fahrens gegen einen Ausländer. 3 Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer

Aufenthaltsgesetz § 87 AufenthG 6
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Ordnungswidrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro
geahndet werden kann, sowie für Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung
im Sinne des § 24 des Straßenverkehrsgesetzes oder wegen einer fahrlässigen
Zuwiderhandlung im Sinne des § 24a des Straßenverkehrsgesetzes. 4 Die
Zeugenschutzdienststelle unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde un-
verzüglich über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer.

(5) Die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen haben den Ausländerbe-
hörden
1. von Amts wegen Umstände mitzuteilen, die einen Widerruf eines nach

§ 25 Abs. 4a oder 4b erteilten Aufenthaltstitels oder die Verkürzung oder
Aufhebung einer nach § 59 Absatz 7 gewährten Ausreisefrist rechtfertigen
und

2. von Amts wegen Angaben zur zuständigen Stelle oder zum Übergang der
Zuständigkeit mitzuteilen, sofern in einem Strafverfahren eine Beteiligung
nach § 72 Abs. 6 erfolgte oder eine Mitteilung nach Nummer 1 gemacht
wurde.

§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungs-
regelungen. (1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sonstiger
Angaben nach § 87 unterbleibt, soweit besondere gesetzliche Verwendungs-
regelungen entgegenstehen.

(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder anderen in § 203
Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 des Strafgesetzbuches genannten Personen
einer öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser
übermittelt werden,
1. wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben des

Ausländers oder von Dritten erforderlich ist, der Ausländer die öffentliche
Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss
der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht einge-
halten werden oder

2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 54
Absatz 2 Nummer 4 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.
(3) 1 Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgabenordnung dem

Steuergeheimnis unterliegen, dürfen übermittelt werden, wenn der Ausländer
gegen eine Vorschrift des Steuerrechts einschließlich des Zollrechts und des
Monopolrechts oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Aus-
fuhr-, Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen versto-
ßen hat und wegen dieses Verstoßes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren
eingeleitet oder eine Geldbuße von mindestens fünfhundert Euro verhängt
worden ist. 2 In den Fällen des Satzes 1 dürfen auch die mit der polizeilichen
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden unter-
richtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach § 46 Abs. 2 erlassen werden
soll.

(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung dieses Gesetzes
betrauten Behörden und durch nichtöffentliche Stellen finden die Absätze 1
bis 3 entsprechende Anwendung.

§ 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit Integrations-
maßnahmen. (1) 1 Bei der Durchführung von Integrationskursen ist eine

6 AufenthG §§ 88, 88a Aufenthaltsgesetz


